
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/11/8 93/12/0276
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1995

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §45 Abs1 Z1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 88/09/0166 B 28. Juni 1989 RS 1

Stammrechtssatz

Die Anwendung des § 45 Abs 1 Z 1 VwGG setzt voraus, dass die gerichtlich strafbare Handlung oder

Erschleichungshandlung im Zuge des Verfahrens vor dem VwGH und nicht etwa im Zuge des verwaltungsbehördlichen

Verfahrens gesetzt wurde (Hinweis auf E 19.10.1951, 0170/51).
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